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Vorwort 
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Lorenz, dem Erstgutachter der Arbeit. Er hat mich seit Beginn meines Studi-
ums in vielfältiger Weise gefördert und mir während meiner Tätigkeit als As-
sistent an seinem Lehrstuhl ermöglicht, meine eigenen wissenschaftlichen 
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verwirklichen. Dank schulde ich auch dem Zweitgutachter Prof. Dr. Hans-
Martin Pawlowski, der durch die außergewöhnlich zügige Erstellung seines 
Gutachtens maßgeblich dazu beigetragen hat, daß das Habilitationsverfahren 
noch im Sommersemester 1998 abgeschlossen werden konnte. 

Herzlich bedanken möchte ich mich außerdem bei allen Mitgliedern der 
Fakultät für das erfreuliche Arbeitsklima, welches ich die Jahre hindurch als 
Student, wissenschaftliche Hilfskraft und Assistent erleben durfte. Zu danken 
habe ich namentlich meinem langjährigen Freund und Kollegen Dr. Wolfgang 
Roth, der sich während der Erstellung dieser Arbeit wiederum durch stete 
Diskussionsbereitschaft ausgezeichnet hat. 

Der Dr. Kurt Hamann-Stiftung danke ich für die Verleihung des Dr. Kurt 
Hamann-Preises. Danken möchte ich schließlich der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, die das Erscheinen der Arbeit durch einen großzügigen Druck-
kostenzuschuß gefördert hat. 
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§ 1 Einleitung 

I. Anlaß der Untersuchung 

Die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten für die Entstehung des Scha-
dens ist ein Problem, dessen praktische Bedeutung in neuerer Zeit kontinuier-
lich zugenommen hat. Diese Entwicklung dürfte in erster Linie darauf beru-
hen, daß der Verantwortungsbereich des Schädigers in den letzten Jahrzehn-
ten durch Schaffung neuer Gefährdungshaftungen und Verschärfung der de-
liktischen Verkehrspflichten beträchtlich ausgeweitet worden ist1. Da die 
Ausweitung des Verantwortungsbereichs des Schädigers nicht zu einer Ein-
schränkung der Verantwortlichkeit des Geschädigten für die Wahrung seiner 
eigenen Rechtsgüter und Interessen geführt hat2, gibt es immer mehr Sachver-
halte, bei denen der Schaden in den Verantwortungsbereich beider Beteiligten 
fällt und deshalb nach § 254 B G B zwischen ihnen verteilt werden muß. 

In Anbetracht der großen praktischen Bedeutung des § 254 B G B sind die 
dogmatischen Grundlagen der Vorschrift überraschend unsicher3. Während 
für die Haftung des Schädigers ein differenziertes Zurechnungssystem ent-
wickelt worden ist, sind die Grundsätze der „Eigenzurechnung" weitgehend 
ungeklärt4. In der Literatur wird teilweise sogar die Auffassung vertreten, daß 
„ein subsumtionsfähiges Zurechnungsprinzip zu Lasten des Geschädigten] 
wahrscheinlich gar nicht existiert"5. Die Unklarheit über die dogmatischen 
Grundlagen des § 254 B G B hindert die Rechtsprechung im allgemeinen zwar 
nicht daran, bei der Beurteilung konkreter Lebenssachverhalte zu angemesse-
nen Ergebnissen zu gelangen. Dies beruht aber vor allem darauf, daß die Zu-

1 In diesem Sinne auch Honseil, Quotenteilung, S. 67ff., 93. Zur Ausweitung der Haftung 
des Schädigers vgl. Schmidt-Salzer, Steffen-FS, S. 435 ff.; ferner - aus philosophischer Sicht -
Lübbe, Moralismus, S. 289ff. 

2 Vgl. Dialinas, Mitverschulden, S. 6; Staudinger/Löwisch, BGB, § 276 Rn. 6, nach deren 
Beobachtung sich eher die Tendenz ausmachen läßt, den Verantwortungsbereich des Geschä-
digten ebenfalls zu erweitern, um die weitreichenden Einstandspflichten des Schädigers zu 
entschärfen. Zur wachsenden Bedeutung des Mitverschuldens vgl. auch Rother, NJW 1966, 
326; Wester, Mitverschulden, S. 284; desgleichen für das österr. Recht SchiicherlKleewein, in v. 
Bar, Deliktsrecht, Osterreich, S. 92. Anders für das schweizerische Recht Fellmann, SJZ 91 
(1995), 45, nach dessen Beobachtung das Mitverschulden des Geschädigten in der schweizeri-
schen Rechtsprechung immer weniger berücksichtigt wird. 

3 Vgl. AK-Rüßmann, BGB, § 254 Rn. 1, wonach die praktische Bedeutung des § 254 BGB 
„im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu seiner theoretischen Durchdringung" steht. 

4 Vgl. Wandt, Produkthaftung, Rn. 787. 
5 So Honseil, Quotenteilung, S. 126. 
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rechnung des Schadens zum Mitverantwortungsbereich des Geschädigten 
häufig auf reine Billigkeitserwägungen gestützt wird6. Hier zeigt sich wieder 
ein deutlicher Kontrast gegenüber der Haftung des Schädigers, die meist mit 
konkreten Zurechnungserwägungen begründet wird. Dieser Kontrast ist 
umso erstaunlicher, als die h.M. die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten 
an sich als „Spiegelbild" der Haftung betrachtet7. 

Stützt man sich bei der Anwendung des § 254 BGB vornehmlich auf Billig-
keitserwägungen, so wird die Angemessenheit der Ergebnisse auf Kosten der 
Rechtssicherheit und der Vorhersehbarkeit der Entscheidungen gewährlei-
stet. Der Geschädigte kann somit schwer einschätzen, wie er sich zu verhalten 
hat, wenn er den Ausschluß oder die Kürzung etwaiger Schadensersatzan-
sprüche vermeiden will. Eine Konkretisierung der Verhaltensanforderungen 
ist hier aber nicht weniger dringlich als auf Seiten des (potentiellen) Schädi-
gers, weil der Ausschluß oder die Kürzung eines an sich gegebenen Ersatzan-
spruchs den einzelnen mitunter sogar härter treffen wird als die Belastung mit 
einer Haftpflicht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Betreffende den Schutz 
einer Haftpflichtversicherung genießt. 

Die Notwendigkeit einer eingehenden Untersuchung des Mitverschuldens 
wird dadurch verstärkt, daß die hergebrachten Grundsätze des Haftungs-
rechts in neuerer Zeit zunehmend in Frage gestellt werden8. Die Zweifel be-
treffen vor allem die Tauglichkeit des klassischen Verschuldenskriteriums für 
die adäquate Verteilung von Schäden in der von zahlreichen schwer be-
herrschbaren Risiken geprägten modernen Welt9. Während die Grenzen zwi-
schen Verschuldens- und Gefährdungshaftung in manchen Bereichen ver-
schwimmen, werden wirtschafts- und sozialpolitische Erwägungen bei der 
Diskussion über die haftungsrechtliche Verteilungsgerechtigkeit immer mehr 
in den Vordergrund gestellt10. Es fragt sich, welche Auswirkungen diese Ten-
denzen auf die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten haben, die nach dem 
Wortlaut des § 254 B G B ebenfalls auf dem Verschuldensprinzip beruht und 
wirtschafts- und sozialpolitischen Erwägungen allenfalls zufällig Rechnung 
zu tragen scheint11. 

6 Zur Bedeutung des Billigkeitsgedankens im Rahmen des § 254 B G B s. unten § 9. 
7 Vgl. statt vieler Deutsch, Unerlaubte Handlungen, Rn. 162. 
8 Vgl. etwa Meder, J Z 1993, 539; Blaschczok, Gefährdungshaftung; krit. Deutsch, N J W 

1994, 433. 
9 Meder, Risiko, S. 226ff., 231; ders., J Z 1993, 539ff. Zur Notwendigkeit einer Anpassung 

des Haftungsrechts an die Risiken der modernen Welt vgl. auch Auhert, D. 1983, 6. 
10 Speziell zur sog. „ökonomischen Analyse des Rechts" s. unten § 10; zur sozialpolitischen 

Dimension des Mitverschuldens unten § 12 II. 
11 Zur Bewertung des § 254 B G B aus Sicht der „ökonomischen Analyse des Rechts" s. un-

ten § 10 I. 
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II. Gegenstand und Ziel 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Mitverantwort-
lichkeit des Geschädigten im Privatrecht. Die entsprechenden Fragen im öf-
fentlichen Recht und im Strafrecht werden demgegenüber nur kursorisch er-
örtert, um etwaige strukturelle Parallelen aufzuzeigen. Wenn darüber hinaus 
bei der Diskussion einzelner Problemkreise Erkenntnisse aus diesen anderen 
Rechtsgebieten, insbesondere dem Strafrecht, berücksichtigt werden, so be-
ruht dies auf der noch näher zu begründenden Annahme, daß die Mitverant-
wortlichkeit des Geschädigten im Privatrecht ein Zurechnungsproblem 
darstellt12. Vorausgesetzt wird dabei, daß die Grundstruktur der objektiven 
Zurechnung eines konkreten Erfolgs zu einem bestimmten Verhalten in allen 
Rechtsgebieten gleich ist13. Da die objektive Zurechenbarkeit eines Erfolges 
nicht selten von sehr diffizilen Interessenabwägungen abhängt, wobei das Ge-
wicht der gegenläufigen Interessen in den verschiedenen Rechtsgebieten nicht 
immer einheitlich zu veranschlagen ist, können die in einem Rechtsgebiet er-
zielten konkreten Ergebnisse freilich nicht unbesehen auf die Beurteilung ent-
sprechender Fragen in anderen Rechtsgebieten übertragen werden. 

Ziel der Arbeit ist, die strukturellen Probleme der Mitverantwortlichkeit 
des Geschädigten im Privatrecht herauszuarbeiten und die dogmatischen 
Grundlagen für die Lösung dieser Probleme zu klären. Dabei geht es auf der 
Tatbestandsseite des § 254 B G B darum, Grundsätze für die Zurechnung des 
Schadens zum Verantwortungsbereich des Geschädigten zu entwickeln. In 
diesem Zusammenhang soll die Existenz von Verhaltensnormen aufgezeigt 
werden, die den Bezugspunkt des Schuldurteils in § 254 B G B bilden. Diese 
Verhaltensnormen können dem Geschädigten Orientierung bieten, wenn er 
den Ausschluß oder die Kürzung etwaiger Schadensersatzansprüche vermei-
den will. Mit Blick auf die Rechtsfolgenseite des § 254 B G B soll hieran an-
knüpfend nachgewiesen werden, daß die Verteilung des Schadens zwischen 
dem haftpflichtigen Schädiger und dem mitverantwortlichen Geschädigten 
ebenfalls keine reine Billigkeitsfrage ist, sondern aus der Gewichtung eben je-
ner Kriterien folgt, die auf der Tatbestandsseite der Haftungsnormen und des 
§ 254 B G B für die Zurechnung des Schadens zum Verantwortungsbereich der 
Beteiligten maßgeblich sind. 

III. Gang der Untersuchung 

Daß der Eintritt des von einem anderen verursachten Schadens durch den 
Geschädigten selbst ermöglicht oder begünstigt wird, ist ein Phänomen, das 

12 Ausführlich dazu unten § 7. 
13 Vgl. Looschelders/Roth, JZ 1995, 1036; Roth, Faktische Eingriffe, S. 4f. Eingehend dazu 

unten § 19 II 1. 
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zu allen Zeiten und in allen Rechtsordnungen auftreten kann. Die Arbeit be-
ginnt daher mit einer Bestandsaufnahme, die nicht nur die aktuellen rechtli-
chen Grundlagen des Mitverschuldens in Deutschland skizziert, sondern 
auch rechtsgeschichtliche und rechtsvergleichende Betrachtungen enthält 
(1. Teil). Diese Bestandsaufnahme dient nicht zuletzt dem Zweck, die Struk-
tur des Problems und die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten zu verdeutli-
chen. 

Im zweiten Teil der Arbeit stehen die dogmatischen Grundlagen der Mit-
verantwortlichkeit des Geschädigten nach deutschem Recht im Mittelpunkt 
der Untersuchung. Dabei wird zunächst auf den Grundgedanken sowie die 
Struktur des § 254 BGB einzugehen sein (1. Abschnitt). Im Anschluß daran 
soll geklärt werden, welche Qualität das Verhalten des Geschädigten aufwei-
sen muß, um einen geeigneten Bezugspunkt für das Mitverschuldensurteil zu 
bilden (2. Abschnitt). Es handelt sich hier um eine Frage, die für das Verständ-
nis des Schuldkriteriums in § 254 BGB von zentraler Bedeutung ist. Die all-
gemeinen Überlegungen enden mit der Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs von § 254 BGB innerhalb und außerhalb des Schadensersatzrechts 
(3. Abschnitt). 

Im dritten Teil der Arbeit werden die tatbestandlichen Voraussetzungen 
des § 254 BGB behandelt. Dabei wird zwischen der Mitverantwortlichkeit 
des Geschädigten für das schädigende Ereignis (1. Abschnitt) und dem Mit-
verschulden an der Entstehung oder Ausweitung des Schadens im Rahmen 
der haftungsausfüllenden Kausalität (2. Abschnitt) unterschieden. Ein beson-
deres Augenmerk wird schließlich der Frage geschenkt, unter welchen Vor-
aussetzungen der Geschädigte sich das Verschulden Dritter im Rahmen des 
§ 254 BGB anrechnen lassen muß (3. Abschnitt). 

Der vierte Teil der Arbeit betrifft die Verteilung des Schadens zwischen 
haftpflichtigem Schädiger und mitverantwortlichem Geschädigten auf der 
Rechtsfolgenseite des § 254 BGB. Schwerpunkte der Untersuchung sind die 
einzelnen Abwägungskriterien sowie die Struktur der Abwägung und deren 
praktische Durchführung. Darüber hinaus soll die äußerst umstrittene Frage 
der Schadensverteilung zwischen dem mitverantwortlichen Geschädigten 
und mehreren Nebentätern erörtert werden. Die Arbeit endet mit einer kur-
zen Schlußbetrachtung, welche die wesentlichen Ergebnisse zusammenfaßt. 



1. Teil 

Bestandsaufnahme 

Eine umfassende Darstellung der für die Mitverantwortlichkeit des Ge-
schädigten im Privatrecht maßgeblichen Grundsätze und Regeln ist aufgrund 
der nahezu unüberschaubaren Materialfülle nicht möglich. Dies gilt zumal, 
wenn man sich nicht auf das heute in Deutschland geltende Recht beschränkt 
(dazu unten §§ 3 und 5), sondern die rechtsgeschichtliche Entwicklung (dazu 
nachfolgend § 2) sowie die Behandlung des Mitverschuldens in anderen Län-
dern (dazu unten § 4) in die Betrachtung einbezieht. Die nachfolgende „Be-
standsaufnahme" konzentriert sich daher auf Grundfragen des Mitverschul-
dens, welche zu allen Zeiten und in allen Ländern im wesentlichen gleich sind. 
Ein besonderes Augenmerk verdient dabei die Frage, welche Rechtsfolgen 
der Verursachungsbeitrag des Geschädigten auslösen soll. Aus rechtsge-
schichtlicher und rechtsvergleichender Sicht lassen sich hier zwei Grundkon-
zeptionen ausmachen: Nach der einen Konzeption, die herkömmlich auf das 
römische Recht zurückgeführt wird, hat das Mitverschulden (als die histo-
risch wichtigste Form der Mitverantwortlichkeit) die Wirkung, einen etwai-
gen Ersatzanspruch des Geschädigten gegenüber dem Schädiger vollständig 
auszuschließen. Dieses Ausschlußprinzip herrschte in Deutschland bis zum 
Inkrafttreten des BGB in mehr oder weniger strikter Ausprägung vor und 
kommt heute noch in einigen Sonderregelungen (z.B. §§ 122 Abs. 2, 179 
Abs. 3 S. 1,307 Abs. 1 S. 2 BGB) zum Ausdruck. Die Beteiligten werden hier-
nach ungleich behandelt, weil das Verschulden des Schädigers letztlich nur 
dann relevant ist, wenn der Geschädigte nicht seinerseits schuldhaft gehandelt 
hat. Nach der anderen Konzeption ist das Problem des Mitverschuldens da-
durch zu lösen, daß der Schaden nach dem Gewicht der jeweiligen Verursa-
chungsbeiträge zwischen Schädiger und Geschädigtem verteilt wird. Dieser 
Quotenteilungsgedanke hat seinen ersten Ausdruck in der vernunftrechtli-
chen Verantwortungslehre des Christian Wolff gefunden; er liegt heute der 
allgemeinen Regelung über die Auswirkungen des Mitverschuldens in § 254 
BGB zugrunde. Schädiger und Geschädigter werden hier prinzipiell gleich 
behandelt: Jeder muß den Schaden in dem Maße tragen, in dem er dafür ver-
antwortlich ist. 
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§ 2 Rechtsgeschichtliche Entwicklung 

Die dogmengeschichtliche Entwicklung des Mitverschuldens ist im deut-
schen Schrifttum schon mehrfach ausführlich dargestellt worden1; sie muß 
daher in dieser Arbeit nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Für das 
Verständnis der geltenden Rechtslage ist es jedoch unerläßlich, die beiden 
Ausgangspunkte der Diskussion zu skizzieren: nämlich die Behandlung des 
Mitverschuldens im römischen Recht auf der einen Seite (I.) und die ver-
nunftrechtliche Lehre des Christian Wolff auf der anderen Seite (II.)- Sodann 
soll ein Uberblick über die Grundsätze gegeben werden, nach denen das Mit-
verschulden in Deutschland im 19. Jahrhundert behandelt worden ist (III.). 
Da § 254 B G B in Auseinandersetzung mit diesen Grundsätzen entstanden 
ist2, sind sie für die historische Interpretation der Vorschrift von hohem Inter-
esse. 

I. Strikte Trennung der Verantwortungsbereiche 
im römischen Recht 

1. Problemstellung 

Inwieweit das Problem des Mitverschuldens im klassischen römischen 
Recht erfaßt worden ist, wird im rechtsgeschichtlichen Schrifttum sehr unter-
schiedlich beurteilt. Allgemein anerkannt ist zwar, daß der dem § 254 B G B 
zugrunde liegende Gedanke einer quotenmäßigen Verteilung des Schadens 
zwischen Schädiger und Geschädigtem dem klassischen römischen Recht 
fremd war3. Viele Autoren gehen jedoch davon aus, daß das Mitverschulden 
als solches dem römischen Recht durchaus bekannt gewesen sei, hier aber zu 
einem völligen Ausschluß der Haftung geführt habe4. Dabei wurde den römi-
schen Juristen früher häufig unterstellt, sie hätten sich von der Vorstellung lei-
ten lassen, daß das Verschulden des Geschädigten das Verschulden des Schä-

1 Vgl. Aumann, Verschulden; Th. Honseil, Quotenteilung; Luig, Ius Commune II (1969), 
187ff.; zu einzelnen Aspekten H. Kaufmann, Rezeption, S. 77ff.; Lange, Privatstrafe, S. 71 f.; 
E. Lorenz, JuS 1972, 312f.; Mayer-Maly, Kaser-FS, S. 229ff.; Wieling, Interesse, S. 222ff.; Woll-
schläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 115 ff. 

2 Zur Entstehungsgeschichte des § 254 BGB s. unten § 3 I 1. 
3 Vgl. Aumann, Verschulden, S. 18 ff; Hausmaninger, Schadensersatzrecht, S. 27; Käser, 

Privatrecht I, § 118 Fn 2; Kunkel/Honseil, Römisches Recht, S. 232; Lange, Privatstrafe, S. 71; 
Medicus, Id quod interest, S. 322ff.; Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 115ff. 

4 Grundlegend Pernice, Labeo II/ l , S. 98ff.; vgl. ferner v. Czyhlarz, Institutionen, S. 194 
Fn 1; Haymann, SZ (Rom. Abt.) 42 (1921), 362; Heilfron, Römische Rechtsgeschichte, S. 447; 
Holdsworth, A History of English Law VIII, S. 459; Jörs, Geschichte, S. 119; Käser, 
Privatrecht I, § 118 Fn 2, ders., Privatrecht II, § 258 Fn 57; ders., JuS 1967, 337,342; Kunkel, SZ 
(Rom. Abt.) 49 (1929), 174ff.; Kunkel!Hansell, Römisches Recht, S. 232; Luig, Ius 
Commune II (1969), S. 193 ff.; Mayer-Maly, Kaser-FS, S. 248. 
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digers aufhebe (kompensiere)5. In neuerer Zeit ist hingegen die Auffassung im 
Vordringen, daß das Mitverschulden im klassischen römischen Recht nicht als 
eigenständiges Institut entwickelt war6. Zur Begründung wird darauf hinge-
wiesen, daß die klassischen Texte an keiner Stelle von einem beiderseitigen 
Verschulden in bezug auf dasselbe schädigende Ereignis sprechen7. Dies deute 
darauf hin, daß die klassischen Autoren das Problem mit der Figur des „alter-
nativen Alleinverschuldens" gelöst hätten8. Eine abschließende Beurteilung 
dieser Frage ist im Rahmen der vorliegenden, primär auf das geltende Recht 
bezogenen Arbeit zwar nicht möglich; die einschlägigen Quellen dürften aber 
die letztere Auffassung stützen. Im einzelnen ist hierzu folgendes zu bemer-
ken: 

2. Das Fehlen einer allgemeinen Mitverschuldensregel 

Dem klassischen römischen Recht ist - entsprechend seiner kasuistischen 
Grundstruktur - eine allgemeine Regel über die Mitverursachung des Scha-
dens durch den Geschädigten fremd. In früherer Zeit war zwar die Auffas-
sung verbreitet, daß die „Quod-quis-Regel" des Pomponius eine allgemeine 
Lösung der Mitverschuldensproblematik beinhaltet9: 

D. 5 0 , 1 7 , 2 0 3 (Pomponius libro octavo ad Quintum Mucium): Quod quis ex culpa sua 

damnum sentit, non intellegitur damnum sentire. 

Ob L. 203 das Mitverschulden betrifft, ist jedoch schon dem Wortlaut nach 
zweifelhaft. Zu beachten ist nämlich, daß die Regel ausschließlich von einem 
eigenen Verschulden („culpa sua") spricht, das Verschulden eines anderen 
hingegen nicht erwähnt. Bezieht man die Regel auf das Schadensrecht, so 
scheint sie also nur die Selbstverständlichkeit auszudrücken, daß man einen 
selbst verschuldeten Schaden selbst tragen muß10. Um der Regel einen sinn-
vollen Inhalt zu geben, lag es deshalb nahe, sie auf den Fall auszuweiten, daß 
dem schuldhaft handelnden Geschädigten an sich ein Schadensersatzan-

5 In diesem Sinne etwa Heilfron, Römische Rechtsgeschichte, S. 447. Zur gemeinrechtli-
chen Lehre von der Kulpakompensation s. unten § 2 III 1. 

6 Vgl. Aumann, Verschulden, S. 20; Buckland, Manual, S. 325; ders., Text-Book, S. 587; H. 
Kaufmann, Rezeption, S. 77; Lawson, Negligence, S. 53; Schipani, Responsibilitä, S. 419ff.; 
Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 116f. Krit. gegenüber der Vorstellung, die römischen 
Juristen wären einem Konzept der Kulpakompensation gefolgt, auch Spruit, TR LX III (1995), 
256: „in strikt historischem Sinne ... nicht vertretbar". 

7 Vgl. Aumann, Verschulden, S. 4ff., 18 ff.; Buckland, Manual, S. 325; ders., Text-Book, 
S. 587; Schipani, Responsibilitä, S. 419ff.; Lawson, Negligence, S. 53; 'Wollschläger, SZ (Rom. 
Abt.) 93 (1976), 115 ff. 

8 Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 136. 
9 So insbesondere Pernice, Labeo II/l, S. 97f.; desgleichen Haymann, SZ (Rom. Abt.) 42 

(1921), 362; Heilfron, Römische Rechtsgeschichte, S. 447; Holdsworth, A History of English 
Law VIII, S. 459. 

10 Vgl. Lange, Privatstrafe, S. 71; Luig, Ius Commune II (1969), 193. 
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spruch zusteht11. Die dieser Ausweitung zugrunde liegende Annahme, die 
Quod-quis-Regel habe sich in klassischer Zeit auf eine haftungsrechtliche 
Frage bezogen, hat sich jedoch aufgrund neuerer Untersuchungen als unzu-
treffend erwiesen. Wie Wollschläger überzeugend ausgeführt hat, behandelte 
die Quod-quis-Regel ein konkretes Problem aus dem Vermächtnisrecht, und 
zwar mit großer Wahrscheinlichkeit den Verlustausgleich beim Quotenver-
mächtnis12. In diesem Zusammenhang hat die Regel schon dem Wortlaut nach 
einen sinnvollen Inhalt: Sie besagt, daß der Erbe sich gegenüber dem Ver-
mächtnisnehmer nicht auf einen nach dem Antritt der Erbschaft eingetrete-
nen Verlust (damnum) berufen kann, wenn dieser Verlust auf dem eigenen 
Verschulden des Erben beruht. Der Quod-quis-Regel liegt somit ein Ge-
danke zugrunde, der mit dem beiderseitigen Verschulden bei deliktischen 
Schädigungen in keinem Zusammenhang steht und hierauf auch nicht sinnge-
mäß übertragen werden kann. 

3. Die Beurteilung von Einzelfällen 

Auch wenn eine allgemeine Regel über das Mitverschulden im klassischen 
römischen Recht fehlt, so lassen sich doch verschiedene Quellen nachweisen, 
in denen Problemfälle behandelt werden, die jedenfalls aus heutiger Sicht 
Mitverschuldensfragen aufwerfen. 

a) Deliktische Klagen 

In bezug auf die deliktischen Schadensersatzklagen nach der Lex Aquilia 
sind in den Digesten mehrere Einzelfälle überliefert, in denen ein Schadenser-
satzanspruch mit Rücksicht auf das eigene unvorsichtige Verhalten des Ge-
schädigten abgelehnt wird. In keinem dieser Fälle wird jedoch darauf abge-
stellt, daß das Verschulden des Geschädigten eine an sich gegebene Haftung 
des Schädigers entfallen läßt. Die folgenden Beispiele mögen dies verdeutli-
chen: 

aa) Der Jagdgruben-Fall 

Die erste einschlägige Quelle betrifft die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen der Errichter von Fallgruben zur Jagd von Bären und Hirschen für die 
aus dieser Gefahrenquelle resultierenden Unfälle verantwortlich ist. Paulus 
führt hierzu aus: 

D. 9, 2 , 2 8 (Paulus l ibro decimo ad Sabinum): Qui foveas ursorum cervorumque capi-

endorum causa faciunt, si in itineribus fecerunt eoque aliquid decidit factumque deterius 

11 Vgl. Lange, Privatstrafe, S. 71. 
12 Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 118ff . ; vgl. auch Aumann, Verschulden, S. 20, 

30f.; Medicus, Id quod interest, S. 323 f. 
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est, lege Aquilia obligati sunt: at si in aliis locis, ubi fieri solent, fecerunt, nihil tenentur. 
Haec tarnen actio ex causa danda est, id est si neque denuntiatum est neque scierit aut 
providere potuerit: et multa huiusmodi deprehenduntur, quibus summovetur petitor, si 
evitare periculum poterit. 

Soweit die Jagdgruben auf Wegen ausgehoben werden, ist eine Haftung ge-
nerell gegeben. Sind die Gruben hingegen an Orten errichtet worden, wo dies 
üblich ist, so ist keine Haftung begründet, es sei denn, daß die Gefahr weder 
bekannt gemacht worden ist noch dem Geschädigten bekannt oder erkennbar 
war. Der Ausschluß der Haftung beruht hier nicht auf dem Gedanken, daß 
den Geschädigten ein „Mit-Verschulden" trifft, welches das Verschulden des 
Schädigers in irgendeiner Form aufwiegt. Denn der Schädiger handelt völlig 
korrekt, wenn er seine Jagdgruben an Stellen aushebt, an denen der Geschä-
digte damit rechnen muß. In der heutigen Terminologie könnte man davon 
sprechen, daß der Schädiger in einem solchen Fall keine Verkehrssicherungs-
pflicht verletzt. Da die Gefahr für den Geschädigten erkennbar und vermeid-
bar ist, fällt das schädigende Ereignis in seinen alleinigen Verantwortungsbe-
reich. 

bb) Der Baumbeschneidungs-Fall 

Auf der gleichen Wertung beruhen die Erwägungen von Paulus zur Haf-
tung nach der lex Aquilia beim Beschneiden von Bäumen: 

D. 9,2,31 (Paulus libro decimo ad Sabinum): Si putator ex arbore ramum cum deiceret 
vel machinarius hominem praetereuntem occidit, ita tenetur, si is in publicum decidat nec 
ille proclamavit, ut casus eius possit. sed Mucius dixit, etiam si in privato idem accidisset, 
posse de culpa agi: culpam autem esse, quod cum a diligente provideri poterit, non esset 
provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. secundum quam 
rationem non multum refert, per publicum an per privatum iter fieret, cum plerumque 
per privata loca vulgo iter fiat. quod si nullum iter erit, dolum dumtaxat praestare debet, 
ne immittat in eum, quem viderit transeuntem: nam culpa ab eo exigenda non est, cum 
divinare non potuerit, an per eum locum aliquis transiturus sit. 

Wer Bäume an einem öffentlichen oder privaten Weg beschneidet, ist 
grundsätzlich verpflichtet, vor dem Hinabwerfen von Ästen die vorüberge-
henden Personen durch Rufe zu warnen. Bei Erfüllung dieser Verpflichtung 
ist die Haftung des Beschneiders zu verneinen, wenn es gleichwohl zur Schä-
digung eines Passanten kommt. Maßgeblich ist auch hier die Erwägung, daß 
die Sorgfaltspflichten des Schädigers dort enden, wo der Geschädigte den 
Schaden selbst vermeiden kann13. Ist kein Weg in der Nähe, so muß auch kein 
Warnruf erfolgen, weil der Beschneider hier nicht mit Passanten zu rechnen 
hat. Die Vermeidung des schädigenden Ereignisses fällt damit wieder in den 
alleinigen Verantwortungsbereich des Geschädigten. 

13 Vgl. Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 127. Zu dem dahinter stehenden Verständ-
nis der culpa Winiger, Responsabilité, S. 118 f. 
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cc) Der Speerwurf-Fall 

Im Zusammenhang mit der Problematik des Mitverschuldens sind auch die 
Grundsätze von Interesse, nach denen Ulpian den Speerwurf-Fall löst: 

D. 9, 2, 9, 4 (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum): Sed si per lusum iaculantibus 
servus fueri occisus, Aquiliae locus est: sed si cum alii in campo iacularentur, servus per 
eum locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum iacolatorium iter in-
tempestive facere. qui tarnen data opera in eum iaculatus ist, utique Aquilia tenebitur. 

Wird ein Sklave durch einen Speerwurf getötet, so haftet der Schädiger 
nach der lex Aquilia. Die Haftung soll jedoch nicht eintreten, wenn der Sklave 
zur Unzeit unerlaubt über ein Speerwurffeld gegangen ist. Der Ausschluß der 
Haftung beruht indes auch hier nicht auf dem Gedanken des Mitverschul-
dens. Maßgeblich ist vielmehr die Erwägung, daß der Speerwerfer sich völlig 
ordnungsgemäß verhält, wenn er seine Übungen auf dem dafür vorgesehenen 
Feld vornimmt. Der - dem auf Schadensersatz klagenden dominus zurechen-
bare - Fehler liegt also allein bei dem Sklaven14. Es bestätigt sich damit erneut, 
daß aus Sicht des klassischen römischen Rechts keine besondere Rücksicht 
auf solche Personen genommen zu werden braucht, die den Schaden selbst 
vermeiden können. Zu beachten ist allerdings, daß der Speerwerfer sich nur 
so lange ordnungsgemäß verhält, wie er den Sklaven nicht bemerkt: da er eine 
erlaubte Handlung vornimmt, muß er zwar nicht auf den Sklaven achten, er 
darf ihn aber auch nicht vorsätzlich („data opera") töten15. Diese letztere Fall-
variante wirft auf den ersten Blick ein echtes Problem des Mitverschuldens 
auf: der Nachlässigkeit des Sklaven steht das vorsätzliche Verhalten des 
Speerwerfers gegenüber16. Die Lösung besteht aber auch hier nicht darin, das 
Verschulden des Sklaven gegenüber jenem des Speerwerfers zurücktreten zu 
lassen17. Letztlich kommt vielmehr allein der Beitrag des Speerwerfers zum 
Ansatz: Dies dürfte damit zu erklären sein, daß es sich hier um die letzte, un-
mittelbar wirksame Erfolgsursache handelt18. Das schädigende Ereignis fällt 
hier also in den alleinigen Verantwortungsbereich des Schädigers, so daß wie-
derum nicht von einer Mitverantwortlichkeit des Geschädigten gesprochen 
werden kann. 

14 V. Lübtow, Lex Aquilia, S. 106; Wollschläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 127. In gleichem 
Sinne schon im 12./13. Jahrhundert der byzantinische Jurist Hagiotheodoritos: „Superiori au-
tem casu solus peccavit is, qui transiit per eum locum, ubi iaculantes ludebant: illi enim in 
campo iaculantes nihil deliquerunt" (Scholion [a.E.] zu Bas. 60, 3,11, zit. nach der lateinischen 
Übersetzung von Heimbach, Basilicorum V, S. 272). Zur Berücksichtigung des „Verschul-
dens" von Sklaven zum Nachteil des dominus vgl. Mayer-Maly, Kaser-FS, S. 248. 

15 Vgl. Frier, Casebook, S. 91 f. Zur Einordnung des Kriteriums „data opera" in die Ent-
wicklung des römischen Haftungsrechts s. allgemein Winiger, Responsabilité, S. 85 ff. 

16 In diesem Sinne etwa Kunkel, SZ (Rom. Abt.) 49 (1929), 176. 
17 So aber Lawson, Négligence, S. 55; Pernice, Labeo II/l, S. 101; vgl. such Heilfron, Römi-

sche Rechtsgeschichte, S. 447. 
18 yflollsckläger, SZ (Rom. Abt.) 93 (1976), 128. 
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- Kinder 82f., 85 
- Kulpakompensation 79 
- Produkthaftung 87f. 
- Sachhalterhaftung 83 ff. 
- Sporthaftung 89 
- Straßenverkehr 83 ff. 
Funktion 
- des Haftungsrechts 116f., 158, 200f. 
- des Mitverschuldens 200f. 
- des Rechts 181 
- des Schmerzensgelds 405, 605ff., 637f. 
- des Verschuldens 130f. 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 413 ff. 
Fußgänger 342f., 589 

Garantiehaftung 61, 253 
Gastwirtshaftung 253, 314 
Gebäudehaftung 307f. 
Gebrechliche Personen 151, 153, 315 f., 343 
Gefahr 234, 236 
Gefahrschaffung 233ff., 244ff., 310ff. 
Gefahrverwirklichung 329 f. 
Gefährdungshaftung 160f., 254f., 396f., 

579ff., 598ff. 
- des Arbeitgebers 276, 417f. 
- des Geschädigten 38ff., 41 f., 131 ff., 

388ff., 472f., 642 
- Grundelemente 407 ff. 
- Grundgedanke 122 Fn. 33,137, 396 f. 
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- Handeln auf eigene Gefahr 439 f., 449 ff. 
- Schmerzensgeld 403 ff. 
- Unausweichlichkeit des Risikos 452 f. 
- Zurechnungsfähigkeit 408 f. 
Gefährdungsverbote 236f., 301 ff. 
Gefahrgeneigte Arbeit 410, s.a. betrieblich 

veranlaßte Tätigkeit 
Gefahrstandspflicht 217 f. 
Gefälligkeitsfahrt 63, 442 
Gefälligkeitsverhältnisse 383, 441 f. 
Gemeines Recht 17, 20 ff. 
Genugtuungsfunktion des Schmerzensgelds 

405, 605ff., 637f. 
Gerechtigkeit 
- distributive 122f., 175, 177 
- kommutative 122 ff., 134, 140, 175, 177, 

257, 640 
Gesamtabwägung 621, 627f., 631, 633ff., 

644 f. 
Gesamtschuld 
- Mitverschulden Dritter 529 ff. 
- Parallelen zum Mitverschulden 81,141 ff., 

623 ff., 645 
- Quotenteilung 18, 285f. 
Gesamtschuldausgleich, gestörter 549ff. 
Geschäftsführung ohne Auftrag s. Aufwen-

dungsersatz 
Gesetzlicher Vertreter 502 ff., 535 ff. 
Gesetzmäßige Bedingung 321 f., 324, 569f. 
Gewährleistungsausschlüsse 54 ff. 
Gewohnheitsrecht 131 f. 
Gleichbehandlungsgrundsatz 5, 118f., 

125ff., 134, 137, 139f., 152, 192, 390ff., 
412, 417f., 425, 428, 461 f., 508, 525, 640 

Gleichheit 122, 129, 401 
Gleichheitssatz 125, 128f., 134, 142, 640 
Grundrechtseingriffe 287ff., s.a. Öffentli-

ches Recht 
Grundrechtskollision 392 f. 
Gurtpflicht 73,183,185,302 f., 305,313,331, 

352 f., 560 

Haftpflichtversicherung 368 ff., s.a. Versi-
cherung 

Haftungseinheit 531 f., 544 ff., 622, 627 f., 
644f., s.a. Zurechungseinheit 

Haftungsersetzung durch Versicherung 
174 ff. 

Haftungshöchstsummen 405 
Haftungsverschärfungen 299 ff. 
Hagiotheodoritos 10 Fn. 14, 13 
Halterhaftung 44 ff., s.a. Betriebsgefahr; Ge-

fährdungshaftung 

Handeln auf eigene Gefahr 12,16,62 ff., 155, 
433, 440 ff. 

Handlungsbegriff 309f. 
Handlungsfreiheit des Geschädigten 131, 

189, 214, 312 f., 316, 346, 390, 460, 463, 
476 

Handlungsunrecht s. Unrechtsbegriff 
Heilungskosten 466ff. 
Helmpflicht 73,183 Fn. 32, 302f., 305, 313 
Herausforderungsfälle 432 ff. 
Herausgabeanspruch des Eigentümers 

266 ff. 
Herstellungsgehilfe 533 f. 
Hilfspersonen des Geschädigten 36f., 40f., 

166f., 502ff., s.a. Bewahrungsgehilfe; Er-
füllungsgehilfe; Herstellungsgehilfe; Ver-
richtungsgehilfe 

Hobbes, Thomas 209 Fn. 167, 214 Fn. 187 
Höchstpersönliche Angelegenheiten des 

Geschädigten 463, 471 f., 487 
Höhere Gewalt 402 f. 
Hypothetische Imperative 208 ff., 226, 

640 ff. 

Immaterieller Schaden s. Schmerzensgeld 
Imperative s. Hypothetische Imperative; 

Kategorische Imperative 
Imperativentheorie 211 Fn. 176, 214 f. 
Innerbetrieblicher Schadensausgleich s. be-

trieblich veranlaßte Tätigkeit 
Italien 90 ff., 564 

Kant, Immanuel 180f., 208f., 224, 225 
Fn. 234, 641 

Kategorische Imperative 208ff., 225, 641 ff. 
Kausalität 318 ff. 
- alternative 72f. ,319ff. ,324ff. 
- haftungsausfüllende 163, 167ff., 242ff., 

458 ff., 561 ff., 640ff. 
- haftungsbegründende 163, 167ff., 240ff., 

296 ff., 642 f. 
- konkurrierende 319ff., 332f. 
- kumulative 319f. Fn. 110 
- potentielle 325 ff.,475 
- überholende 328 f. 
- s.a. Adäquanztheorie; Äquivalenztheorie; 

Condicio sine qua non; Gesetzmäßige Be-
dingung 

Kausalzusammenhang, Unterbrechung 27f., 
31,34, 91, 429f. 

Kelsen, Hans 205 f. 
Kinder 
- Einsichtsfähigkeit 358f. 
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- Mitverschulden 343f., 354ff., 603ff. 
- Steuerungsfähigkeit 359 
- Verkehrsunfälle 356, 360f., 603ff. 
Konfusion 180 f. 
Kosten-/Nutzen-Analyse s. ökonomische 

Analyse des Rechts 
Kulpakompensation 6ff., 12, 15f., 20ff., 

27ff., 30, 37, 61 f., 78f., 90f., 130 

Lasten 231 ff. 
Latente Fremdschädigung 186f. 
Lex Aquilia 8 ff., 22 s.a. Römisches Recht 
Luftverkehrsgesetz 44 f. 

Mängelhaftung 54 ff. 
Milupa-Entscheidung 520 ff. 
Minderjährige s. Kinder 
Mitfahrtfälle 63, 104, 443 f. 
Mittäter 619f. 
Mittelalter 12f., 16 
Mittelbarer Schaden 24 ff., 169, 403 ff., 541 ff. 
Mittelbare Verletzung 234, 541 ff. 
Mitverursachung, haftungsausschließende 

45, 429ff. 

Nachbesserungsanspruch 261 f. 
Naturalobligation 196 
Nebenpflichten s. Pflichten 
Nebentäter 620 ff., 644 f. 
- s.a. Einzelabwägung; Gesamtabwägung; 

Haftungseinheit; Zurechnungseinheit 
Neurotische Persönlichkeitsentwicklung 

353, 478 ff. 
Normzweck s. Schutzzweck der Norm 
Nothilfe 192, 334ff., 433ff. 
Notstand 
- entschuldigender 350f. 
- rechtfertigender 334 ff. 
Notwehr 336 
Notwehrexzeß 14 

Obliegenheiten 
- Begriff 195ff. 
- des Geschädigten 194ff., 216ff. 
- im Deliktsrecht 220ff. 
- im Handelsrecht 218f. 
- im Versicherungsrecht 198f., 217f., 229 

Fn. 258 
- systematische Einordnung 247ff. 
Obligationenrecht s. Schweiz 
Öffentliches Recht 
- Abwehransprüche 287ff. 
- Entschädigungsansprüche 290 

- Mitverschulden 286ff. 
- s.a. Amtshaftung; Enteignungsgleicher 

Eingriff; Folgenbeseitigungsanspruch 
Ökonomische Analyse des Rechts 156ff., 

482 
Operationsobliegenheit 352 ff., 463, 472 ff., 

563, 596 
Optimaler Beobachter 239 ff. 
Organhaftung des Geschädigten 537 
Österreich 66 ff. 
- Abwägungskriterien 70 f. 
- Culpa in contrahendo 250 Fn. 3 
- Gefährdungshaftung des Geschädigten 68 
- Handeln auf eigene Gefahr 73 f. 
- Kinder 67 
- Mitverschulden Dritter 68 ff. 
- Quotenteilungsprinzip 66 
- Schadensminderungspflicht 71 f. 

Pandektenwissenschaft 21 
Pflichten 
- Abgrenzung zu Obliegenheiten 224 ff. 
- Begriff 224ff. 

- ethischer 224 ff. 
- psychologischer 226 ff. 
- rechtlicher 225 f. 

- Christian Wolff 18 ff. 
- des Geschädigten 178ff. ,219ff. 
- gegen die Allgemeinheit 183 ff. 
- gegen sich selbst 18ff., 180ff. 
- Nebenpflichten 196f., 374f. 
Pflichtenkollision 334 
Pomponius 7, 79 
Preußisches Allgemeines Landrecht 19f., 

24 ff. 
Privatautonomie 202, 210, 215, 258f., 377, 

414 
Produzentenhaftung 315, 342 
Provokation 595, 607f. 

Quod-quis-Regel 7f., 79 s.a. Römisches 
Recht 

Quotenteilungsprinzip 17 ff., 25, 30, 37, 
44ff., 157, 559ff., 639 

Radfahren 39, 192, 277ff., 394, 399, 589 
Recht 181 
Rechtfertigung des Geschädigten 333 ff., 

471, s.a. Nothilfe; Notstand; Notwehr 
Rechtsfrage 613 
Rechtsmittel 
- Nichteinlegung von Rechtsmitteln 58 ff. 
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- Revisibilität der Schadensverteilung 
612ff. 

Rechtspflichten s. Pflichten 
Rechtssicherheit 152 
Rechtsverhältnis 221 f. 
Rechtswidrigkeit 178 
Rechtswidrigkeitszusammenhang s. Schutz-

zweckzusammenhang 
Reduktionsklausel 171 f., 567 
Reederhaftung 47 
Reform 41 ff. 
Reine Rechtslehre 205 f. 
Reiter 450ff. 
Relativität 
- der Rechtswidrigkeit 187, 304 
- des Mitverschuldens 313 f., 316, 530 
Rentenneurose 480f. 
Repräsentant im Versicherungsrecht 504 f. 
Reservefahrzeug 496ff. 
Reserveursache 328 
Rettungsfälle s. Nothilfe 
Rettungspflicht des Versicherungsnehmers 

189, 217f., 464 Fn. 29, 495 
Revisibilität der Schadensverteilung s. 

Rechtsmittel 
Römisches Recht 6 ff. 
- Absichtliche Schädigung 10, 14 
- Alleinverschulden, alternatives 7, 13 ff. 
- Barbier-Fall 11 ff. 
- De se queri debere 11 ff. 
- Kausalität und Verschulden 11, 16 
- Kulpakompensation 6 f., 15 f. 
- Lex Aquilia 8 ff. 
- Quod-quis-Regel 7 f. 
- Sklave lOff. 
- Sperrwurf-Fall 10, 14 
- Vertragliche Klagen 14 f. 
- Wechselseitige Schädigungen 15 

Sachgefahr 44ff., 585ff. 
Sächsisches B G B 23 f., 58 Fn. 309 
Sanktionsnormen 201 ff., 641 
Schadensbegriff 256 
Schadensabwendungs- und Schadensminde-

rungspflicht 25, 31 ff., 45 f., 49, 164ff., 
458ff., 595ff. 

- Abwägungsgrundsätze 595 ff. 
- Kausalität 469ff. 
- Kostenersatz 494 ff. 
- Rechtsnatur 188f., 458 
- UN-Kaufrecht 106ff. 
- Versicherungsrecht 495 
- Zumutbarkeit 463 ff. 

- s.a. Erwerbsobliegenheit; Operationsob-
liegenheit; Umschulung 

Schiffskollisionen 46 ff. 
Schmerzensgeld 252, 605ff., 622, 636ff. 
Schmidt, Reimer 195ff., 217, 226ff. 
Schockschäden 538 ff. 
Schuld s. Verschulden 
Schuldfähigkeit s. Zurechnungsfähigkeit 
Schutzgesetze 298, 301 ff. 
Schutzzweck der Norm 303, 432 
Schutzzweckzusammenhang 301, 305, 329f. 
Schweiz 74ff., 250 Fn. 3, 479 Fn. 99 
- Culpa in contrahendo 250 Fn. 3 
- Handeln auf eigene Gefahr 78 f. 
- Kulpakompensation 78 
- Mitverschulden Dritter 76 f. 
- Selbstverschulden 75 f. 
Skifahren 39, 390f. 
Selbstaufopferung im Straßenverkehr 277 ff., 

423 
Selbstgefährdung 
- bewußte 62 ff., 432 ff.,487 
- unbewußte 430 ff. 
Selbstmord 182 
Selbstschädigung, vorsätzliche 31, 34, 487 
Sonderregelungen des Mitverschuldens 43 ff. 
Sonderwissen 344 ff. 
Sorgfalt, äußere und innere 248 f., 336 
Soziabilitätsschranke 458 ff. 
Sozialversicherung des Geschädigten 174 f., 

3 70 ff. 
Sphärengedanke 151ff., 509, 541 
Spielplatz-Entscheidung 549ff. 
Sporthaftung 444 ff. 
- Frankreich 89 
- Osterreich 74 
Strafzumessung 290ff., 438 Fn. 700, 601 

Fn. 205,612,616 
Straßenverkehrsunfälle 42 Fn. 216, 175 ff. 
- Frankreich 83 ff. 
- Osterreich 73 
Struktur 
- der deliktischen Haftung 297ff. 
- der vertraglichen Haftung 373ff. 
- des § 254 BGB 162 ff. 
Subjektive Rechte 180, 204f., 215 
Systematische Stellung des § 254 B G B 167ff. 

Tatbestand des Mitverschuldens 309ff. 
Tatfrage 613 
Tierhalterhaftung 39, 63, 138ff., 307, 407f., 

450ff., 599, s.a. Reiter 
Totalreparation 124, 140, 170, 279, 466, 478 
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Trennungsprinzip 176, 369f. 
Treu und Glauben 28, 145ff., 257, 540f., 640 
Tu quoque 395 f. 

Umschulung 463, 476f. 
Unabwendbares Ereignis 277ff., 357f., 

402 f., 440, 591 
Unbestimmter Rechtsbegriff 612, 614 ff. 
UNIDROIT-Principles 111 
UN-Kaufrecht 43, 106 ff. 
Unmittelbarer Schaden 24 ff., 169 
Unmittelbare Verletzung 234 
Unmöglichkeit 
- anfängliche objektive 52ff., 61 f. 
- beiderseits zu vertretende 375ff. 
Unrechtsbegriff 179, 233 ff. 
Unterlassung 23, 31 f., 310, 318f., 321 
Unterlassungsanspruch 273 f. 
Unzumutbarkeit 351 ff., 471 f. 
Usus Modernus Pandectarum 16f., 21 

Venire contra factum proprium 28, 64, 
145 ff., 153,640 

Veranlassungshaftung 422 ff. 
Verantwortlichkeit 
- Begriff 117 
- des Geschädigten 124f., 127, 134, 136 
Verantwortlichkeitsprinzip 116ff., 126, 141, 

152, 174, 458ff., 508, 541, 567, 639f. 
Verbalverweis 128 
Verbotsgesetze s. Gefährdungsverbote 
Vereinigte Staaten von Amerika 97ff., s.a. 

Anglo-amerikanischer Rechtskreis 
Verfolgungsfälle 432 ff. 
Verhaltensnormen 200ff., 207ff., 233 ff., 641 
Verhaltensnormkollision 333 f. 
Verhaltenssteuerung 
- Haftungsrecht 158, 231 
- Mitverschulden 158, 230f. 
Verkehrskreise 342 ff. 
Verkehrspflicht 9, 16, 220, 245 f., 431, 510, 

521 
Vermieterhaftung 253 
Vernünftigkeitsprinzip 436 
Vernunftrecht 5f., 17ff., 24f., 66 
Verrichtungsgehilfe 534 f., s.a. Hilfspersonen 

des Geschädigten 
Verschulden 
- Abwägungskriterium 32, 46f., 581 ff. 
- Begriff 38, 126f., 129, 178 
- des Geschädigten 38,126ff. , 215f., 336ff., 

381 ff., 471 f. 
- gegen sich selbst 129 Fn. 65 ,189 ff., 197 

- s.a. Fahrlässigkeit; Vorsatz 
Verschuldensbezug, Verkürzung 300ff., 306, 

372, 584f. 
Verschuldensvermutungen 306 ff., 372 
Versicherung 
- Haftungsbegründung 368 
- Mitverschuldensrelevanz 175ff., 368ff. 
- Nichtabschluß als Mitverschulden 482 f. 
- Schadensverteilung 566 f., 592, 644 
- s.a. Haftpflichtversicherung; Sozialversi-

cherung des Geschädigten 
Vertragliche Haftung 373 ff. 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte s. 

Dritte 
Vertrauensgrundsatz 347ff., 381 
Vertretungsmacht, Mißbrauch 262 ff. 
Verursachungsbegriff 568 ff. 
- naturwissenschaftlicher 569f. 
- normativer 575 ff. 
- wahrscheinlichkeitstheoretischer 570ff. 
- s.a. Adäquanztheorie; Äquivalenztheorie; 

Gesetzmäßige Bedingung; Kausalität 
Verursachungsprinzip 326f., 329 
Verweisungsanalogie 129, 298f., 307, 354, 

396, 509, 640 
Volenti non fit iniuria 28, 103, 106 
Vorsatz 
- als Abwägungsfaktor 594 f. 
- des Geschädigten 31, 34, 337, 487 
- des Schädigers 21 f., 31 
Vorsorgekosten 496 ff. 
Vorteilsausgleichung 371, 483, 498ff. 

Warnungsobliegheit 35f., 165, 378f. 
Wechselseitige Schädigung 15 f., 20 
Wert des Ergebnisses 159 
Wertordnung des Grundgesetzes 160, 181, 

414 
Wilburg, Walter 608 ff. 
Wirtschaftliche Faktoren 159 ff. 
Wolff, Christian 5 f., 16 ff. 

Zufall 72 f., s.a. Casum sentit dominus 
Zukunftsorientierte Normbildung 243 
Zumutbarkeit s. Unzumutbarkeit 
Zurechnung 
- Arten der Zurechnung 260 
- Aufwendungen 460, 468, 488 ff. 
- Folgeschäden 484ff., 563 
- Kriterien (Eignung, Erforderlichkeit, An-

gemessenheit) 245 f., 311 ff., 462 f. 
- Neurotische Persönlichkeitsentwicklung 

s. dort 
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Zurechnungseinheit 547ff., 628ff., 644f., s.a. Zustandsstörung 271, 273 
Haftungseinheit Zwangstheorie des Rechts 205 f., 225 

Zurechnungsfähigkeit 353 ff., 408 Fn. 238. 
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